
Stadt Haslach i.K.

Ortenaukreis

1. Änderung des Bebauungsplanes “Schänzle“ (Sondergebiet Reitpension)

Ergänzung der Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes

Die Textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan “Schänzle (Sondergebiet
Reitpension), vom 14.09.1 993 erhalten durch diese 1. Anderung folgende
ergänzenden Festsetzungen:

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

„Sondergebiet Reitpension einschließlich zusammenhängender Wohnnutzung und
Gästezimmer“
(Sondergebiet (SO) nach § 11 BauNVO)

Das Sondergebiet dient der Unterbringung einer Pferdepension nebst Reitplatz sowie
damit in funktionalem Zusammenhang stehender Nutzungen. Damit in funktionalem Zu
sammenhang stehende Nutzungen sind Wohnnutzungen mit einem engen Bezug zu
der Reitpension und ebensolche Gästezimmer mit Verpflegung, der durch regelmäßiges
Reiten oder sonstigen Umgang mit den Pferden durch jeweils mindestens einen
Bewohner oder Gast geprägt ist.

Für das Teilsondergebiet „SO II“ verbleibt es bei der bisher zulässigen Nutzung.

In dem Teilsondergebiet „SO 1“ werden zusätzlich Wohnnutzungen und Gästezimmer mit
Verpflegung jeweils mit einem funktionalen Zusammenhang i.S.d. Vorstehenden zugelassen.

Innerhalb des Teilgebiets “Reitplatz“ werden maximal zwei Reitställe bis zu einer Größe von
jeweils 1 00m2 Grundfläche zugelassen.

2. Anzahl der Wohnungen

Die Anzahl der im “50 1“ zulässigen Wohnungen wird auf maximal drei Wohnungen (inklu
sive Ferienwohnungen) beschränkt.

3. Altlasten

Bauanträge, welche den Bereich der Altablagerung “Sommerhaldenweg“ (Flst.Nr. 793 Teil,
818 Teil) betreffen, sind dem LRA Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz,
zur fachtechnischen Stellungnahme vorzulegen.
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